
 
 

 

 

 

 

 

29.03.2022  

 

Sehr geehrte Hausärztin, 
Sehr geehrter Hausarzt, 

im Auftrag Ihres Hausärzteverbandes freuen wir uns, Ihnen heute mitzuteilen, dass wir uns mit den 
Ersatzkassen (BARMER und DAK-Gesundheit) zur Ablösung der Interimsvereinbarung auf eine 
erfolgreiche Vertragsanpassung einigen konnten.  

Die Neuregelung gilt ab dem 01.04.2022. 
 
Kurzübersicht der Änderungen: 
 
❖ P3 (0003): Chronikerpauschale mit einer festgeschriebenen Höhe von 36,50 EUR, weiterhin 

abrechenbar für alle Patienten mit chronischer Erkrankung bei kontinuierlichem Betreuungsaufwand  

❖ VERAH-Zuschlag: Anhebung von 5,00 EUR auf 8,00 EUR 

❖ NEU (analog TK-HZV-Vertrag): Behandlung eines Patienten im Shared-Decision-Making-

Verfahren bei Einsatz von arriba (vorerst nur arriba Depression) in Höhe von 15,00 EUR (00038) 

zzgl. einmaliger Nachsorgekontrolle bei positivem Befund in Höhe von 30,00 EUR (00039) 

❖ NEU (analog TK-HZV-Vertrag): Früherkennungs-Einzelleistungen (15,00 EUR) und 
Nachsorgekontrolle bei positivem Befund (15,00 EUR) für LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), 
Diabetische Neuropathie, pAVK und Chronische Nierenkrankheit (00030 – 00037) 

 

Die neu geltenden Vertragsunterlagen mit den Ersatzkassen (BARMER und DAK-Gesundheit) stehen vor 
Beginn des 2. Quartals 2022 auf der Webseite www.hzv.de unter der Rubrik Schnellsuche → HZV-
Verträge → Vertragsunterlagen sowie auch auf der Webseite Ihres Hausärzteverbandes bereit und 
können dort eingesehen bzw. abgerufen werden.  

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Kundenservice unter der Servicehotline 02203 / 5756 1111 

oder unter kundenservice@haevg-rz.de gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kundenservice 

 

 
Wichtige Informationen zum EK-HZV-Vertrag 
Vertragsanpassung zum 01.04.2022 

Wichtig! Bitte beachten! Informieren Sie Ihr Praxisteam! 


